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§ 22a GuKG Wundmanagement und
Stomaversorgung

 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

1. (1)Das Wundmanagement umfasst alle übertragenen medizinischen und originär pflegerischen Maßnahmen und

Interventionen, die dazu dienen, die Entstehung einer chronischen Wunde zu verhindern, eine Wunde zu

erkennen, den Wundheilungsprozess zu beschleunigen, Rezidive zu vermeiden und die Lebensqualität sowie

Selbst- und Gesundheitskompetenz der Patienten zu erhöhen.

2. (2)Die Stomaversorgung und -beratung umfasst neben der Wundversorgung die individuelle Pflege von Patienten

mit Stoma, Inkontinenzleiden, Fisteln und sekundär heilenden Wunden.
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